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Kapitel 06 

Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 

Blumenzwiebeln 
(Hyazinthen), ohne Erdballen und ohne Knospen oder Blüten, auf Blumentöpfen 
aus geformtem Kunststoff mit gelochtem Deckel aufgesetzt und mit Hütchen aus 
Pappe abgedeckt, je drei Stück in einem Ausstellkarton mit Reklamebedruckung.   
501.633.1987.1 0601.1090 

Blumenzwiebeln 
oder -knollen (ohne Knospen oder Blüten), in ein Anzucht-Gemisch aus expan-
diertem Vermiculit und chemischem Dünger eingesetzt, in Weissblechdosen mit 
bedruckten Mantelflächen (ein einmal verwendbares Treibbeet darstellend), auch 
mit dazugehörendem Untersatz aus geformtem Kunststoff (Tulpen: 
Nr. 0601.1010).   501.634.1987.1 0601.1090 

Primeln 
in Form von ganzen, frischen, blühenden Pflanzen der Gattung Primula acaulis 
(Primula vulgaris; mit Wurzelstock/Rhizom), mit kleinen Erdballen. 
3101.1950.2002.1 0601.2020 

Stecklinge von Chrysanthemen (Chrysanthemum) 
unbewurzelt oder mit Wurzeln, mit oder ohne Erdballen, ohne Knospen und ohne 
Blüten, im Wachstum, zur Weiterkultur bestimmt.   311.10.4.2017.1 

0601.2020, 
0601.2099 

Röhricht- oder Schilfmatten 
bestehend aus einer Kokosfasermatte mit darin eingewachsenen, Wurzelstöcke 
bildenden Schilfpflanzen bzw. Pflanzen von verschiedenen Röhrichtarten, im 
Wachstum, ohne Knospen oder Blüten, ohne Erdballen, in rechteckigen Bahnen 
von 1 x 5 m, zum Bepflanzen von Flachwasserbereichen. (Vegetations- und Be-
grünungsmatten, deren Charakter nicht durch Wurzelstöcke bildende Pflanzen 
bestimmt wird: 0602.9011).   3101.707.2001.3 0601.2099 

Rebsetzling 
bestehend aus einer Unterlage mit nackten Wurzeln und einem aufgepropften 
Edelreis; direkt zum Einpflanzen im Rebberg bestimmt.   3101.792.2014.2 0602.2051 

Blumen 
natürliche (Stiefmütterchen, Erika usw.), flachgepresst, nur getrocknet, lose in 
Klarsichtbeutel aus Kunststoff-Folien zusammen mit einem goldfarbig gestriche-
nen Papier als Hintergrund, das auf der Rückseite eine aufgedruckte Gebrauchs-
anweisung trägt, zur Dekoration von Lampenschirmen usw.   501.637.1987.1 0603.9010 

Blumen 
natürliche, bloss getrocknet, mit künstlichem Stiel aus Eisendraht, zu Binde- oder 
Zierzwecken. 501.638.1987.1 0603.9090 
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Zweige 
der Capsicumstaude, frisch, mit kleinen, natürlichen Früchten besetzt, zu Binde- 
oder Zierzwecken.   501.639.1987.1 0604.2029 

Zierkürbisse 
Früchte von Pflanzen der Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) in ver-
schiedenen Farben und Formen, aufgrund der geschmacklichen Eigenschaften 
nicht für die menschliche Ernährung geeignet (i.d.R. bitterer Geschmack im rohen 
Zustand). 
 
S. a. Entscheide "Speisekürbisse", Nr. 0709 und "Koloquinten", Nr. 1211. 
 
3101.2772.2013.1 

0604.2090, 
0604.9091, 
0604.9099 

Blätter und Farne 
natürliche, bloss getrocknet, lose in Klarsichtbeutel aus Kunststoff-Folie zusam-
men mit einem goldfarbig gestrichenen Papier als Hintergrund, das auf der Rück-
seite eine aufgedruckte Gebrauchsanweisung trägt, zur Dekoration von Lampen-
schirmen usw.   501.640.1987.1 0604.9091 

Getreidehalme 
mit Ähren, bloss getrocknet, nach Art und Aufmachung zu Binde- und Zierzwe-
cken geeignet.   501.641.1987.1 0604.9091 

Kranzform 
(Rohformen), aus parallel gelegten, getrockneten, ring- oder kreuzförmig ange-
ordneten natürlichen Pflanzen (Stroh, Farnkraut usw.) mit Monofilen oder Draht 
zusammengehalten, nicht in Verbindung mit andern Stoffen, zum Bestecken mit 
Blumen, Zweigen usw. (Ausnahmeentscheid).   501.642.1987.1 0604.9091 

Kiefernzapfen 
natürliche, getrocknet, entsamt, Schuppen mit einem gleichmässigen, glänzen-
den Harzbelag versehen, zu Binde- oder Zierzwecken.   501.643.1987.1 0604.9099 

Kranz 
mit einem Durchmesser von etwa 20 cm, bestehend hauptsächlich aus pflanzli-
chem Material (insbesondere Gewürznelken, Zimt, Bucheckern, Tannen- und 
Lärchenzapfen - auch goldfarbig - und getrocknetem Blattwerk) in Verbindung mit 
geringen Mengen künstlicher Bestandteile (z.B. künstliche Blumen aus Spinnstof-
fen, Nachahmungen von Blumenblättern aus Draht), alle diese Elemente werden 
durch Drähte zusammengehalten, deren Enden zu einer kreisförmigen Unterlage 
zusammengewunden sind. 
 
S. a. Entscheide "Bukett" und "Kränzchen", Nr. 6702.9000. 
 
615.62.1995.1 0604.9099 
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Phantasieblumen 
zu Binde- oder Zierzwecken, durch Zusammenkleben von natürlichen getrockne-
ten Pflanzenteilen (Samenschoten und -hüllen, Blättern, Samen usw.) hergestellt, 
auch mit Draht zum Befestigen an Stielen, Kränzen usw. versehen, nicht in Ver-
bindung mit andern Stoffen.   501.644.1987.1 0604.9099 

Trichtermelisse 
(Molucella; Syrische oder Moldauische Melisse), hellbraune Stängel mit gelb-
braunen, abgeblühten Kelchen, die im Schlund bereits mehrheitlich die vierteili-
gen Nüsschen enthalten, getrocknet und mit Glyzerin behandelt, zu Binde- oder 
Zierzwecken (mit nicht abgeblühten Kelchen: Nr. 0603.9090).   501.645.1987.1 0604.9099 

 


